
John Cramer. Belsen Trial 1945: Der Lüneburger Prozess gegen Wachpersonal der
Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen. Göttingen: Wallstein Verlag, 2011.
427 S. (gebunden), ISBN 978-3-8353-0900-5.

FrankGausmann.Deutsche Großunternehmer vor Gericht: Vorgeschichte, Verlauf und
Folgen der Nürnberger Industriellenprozesse 1945–1948/51.Hamburg: Verlag Dr. Kovac,
2011. 396 S. ISBN 978-3-8300-4494-9.

Jörg Osterloh, Clemens Vollnhals. NS–Prozesse und deutsche Öffentlichkeit: Besat-
zungszeit, frühe Bundesrepublik und DDR. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.
456 S. $92.00 (gebunden), ISBN 978-3-525-36921-0; ISBN 978-3-647-36921-1.

Reviewed by Sven Keller

Published on H-Soz-u-Kult (November, 2011)

Sammelrez: Juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen

1

http://www.h-net.org/reviews/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3835309005
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3835309005
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3525369212
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3525369212


H-Net Reviews

Forschungen zur juristischen Aufarbeitung national-
sozialistischer Verbrechen haben seit rund eineinhalb
Jahrzehnten ungebrochene Konjunktur. Im FrÃ¼hjahr
2011 sind drei einschlÃ¤gige Titel erschienen, die in die-
ser Rezension vorgestellt werden sollen: Bei zweien han-
delt es sich um bereits 2005 eingereichte Dissertations-
schriften, die sich mit alliierten Kriegsverbrecherprozes-
sen befassen, wÃ¤hrend das dritte Buch der mittlerweile
beachtlichen Zahl von TagungsbÃ¤nden zu dieser The-
matik einen weiteren hinzufÃ¼gt. Alle drei BÃ¤nde zei-
gen â wenn auch in Zuschnitt und QualitÃ¤t differie-
rend â, dass die Forschung in diesem Bereich keineswegs
als abgeschlossen gelten kann; sie verspricht weiterhin
spannende ZugÃ¤nge und Fragestellungen.

Die Studie von John Cramer befasst sich mit
dem âBelsen Trialâ, dem ersten westalliierten Kriegs-
verbrecherprozess auf deutschem Boden Ã¼berhaupt.
Er begann am 17. September 1945 und endete genau
zwei Monate spÃ¤ter mit der VerkÃ¼ndung der Urtei-
le. Die Forschung zu den alliierten Kriegsverbrecher-
prozessen abseits von NÃ¼rnberg ist bisher dÃ¼nn
gesÃ¤t. Abgesehen von Robert Sigels verdienstvoller
Arbeit zu den unter amerikanischer Regie durchge-
fÃ¼hrten Dachauer Prozessen Robert Sigel, Im In-
teresse der Gerechtigkeit. Die Dachauer Kriegsverbre-
cherprozesse 1945â1948, Frankfurt am Main 1992; sie-
he auch Ludwig Eiber / Robert Sigel (Hrsg.), Dach-
auer Prozesse. NS-Verbrechen vor amerikanischen Mi-
litÃ¤rgerichten in Dachau 1945â1948. Verfahren, Ergeb-
nisse, Nachwirkungen, GÃ¶ttingen 2007 (rezensiert von
Michael LÃ¶ffelsender, 8.2.2008: [1.11.2011]). gab es bis-
her keine historische Monographie, die sich umfassend
mit einem dieser Verfahren oder einem Verfahrenskom-
plex befasst hÃ¤tte. John Cramer untersucht nun den
LÃ¼neburger Prozess: Unter britischer Hoheit wurde ge-
gen Josef Kramer, den letzten Kommandanten des Kon-
zentrationslagers Bergen-Belsen, und 43 weitere Ange-
klagte verhandelt. Am Ende ergingen gegen die 15 SS-
MÃ¤nner, 16 Aufseherinnen und 11 FunktionshÃ¤ftlinge
14 FreisprÃ¼che, 19 Freiheitsstrafen und 11 Todesurtei-
le; letztere wurden vier Wochen nach Prozessende im
Zuchthaus Hameln vollstreckt.

ZunÃ¤chst verfolgt Cramer die Vorgeschichte des
Prozesses, indem er die politischen und institutio-
nellen Voraussetzungen auf britischer Seite sowie
die rechtlichen Grundlagen angemessen knapp skiz-
ziert. Zentral war die Entscheidung, die Verfahren
vor MilitÃ¤rgerichten und nach dem britischen Mi-
litÃ¤rstrafgesetzbuch durchzufÃ¼hren, das den Ange-
klagten weitreichende Rechte einrÃ¤umte. Deutlich aus-

fÃ¼hrlicher fÃ¤llt die Schilderung der konkreten Ge-
gebenheiten in Bergen-Belsen und LÃ¼neburg aus, wo
Teile des internierten SS-Personals an den grassieren-
den Seuchen erkrankten und fÃ¼r einen Prozess damit
nicht zur VerfÃ¼gung standen. Als weiteres Hemmnis
erwies sich, dass das bald nach der Befreiung des Lagers
eintreffende War Crimes Investigation Team No. 1 mit
anfangs drei Offizieren und zwei SchreibkrÃ¤ften ange-
sichts eines Verbrechenskomplexes mit 50.000 Toten und
mehreren Hundert TÃ¤tern âhoffnungslos unterbesetz-
tâ war (S.Â 49). Zusammen mit weiteren institutionel-
len MÃ¤ngeln und der insgesamt durch Reibungsver-
luste gekennzeichneten Zusammenarbeit verschiedener
Dienststellen hatte dies erhebliche Auswirkungen auf
die Zusammenstellung der Anklagebank. Die Suche nach
TÃ¤tern, aber auch nach Zeugen gestaltete sich ausge-
sprochen schwierig.

Das mit fast 160 Seiten ausfÃ¼hrlichste Kapitel ist
der LÃ¼neburger Hauptverhandlung gewidmet. In grup-
penbiographischen Abrissen stellt Cramer zunÃ¤chst die
Angeklagten vor. Es folgen Ãberlegungen zur Ankla-
geschrift und den zugrundeliegenden juristischen Kon-
zepten. Der Abschnitt zur Anklagevertretung fÃ¤llt eher
knapp aus; gleiches gilt fÃ¼r die Richter und den briti-
schen Judge Advocate. Mehr Raum erhalten das Auftre-
ten und die Prozessstrategie der britischen Verteidiger,
allesamt Offiziere. Als letzte wichtige Personengruppe
befasst sich Cramer ausfÃ¼hrlich mit den Zeugen, die
angesichts weitgehend fehlender sonstiger Beweismittel
fÃ¼r die LÃ¼neburger Verhandlung von zentraler Be-
deutung waren. Ehe er die Urteile des MilitÃ¤rgerichts
referiert, kehrt Cramer noch einmal zu den Angeklagten
zurÃ¼ck, um deren Selbstbild und Verteidigungsstrate-
gien ausfÃ¼hrlich zu reflektieren. Es gelingt ihm, Hin-
tergrÃ¼nde, Probleme und Argumentationsmuster her-
auszuarbeiten, die immer wieder geradezu prototypisch
auf spÃ¤tere Prozesse sowohl vor alliierten als auch vor
deutschen Gerichten verweisen. Bei der TÃ¤teranalyse
wÃ¤re jedoch eine stÃ¤rkere Rezeption der neueren For-
schung auf diesem Gebiet wÃ¼nschenswert gewesen;
Cramer zieht vor allem Ã¤ltere ErklÃ¤rungsmodelle her-
an â etwa von Hannah Arendt oder Herbert JÃ¤ger. Ge-
legentlich fÃ¼hrt dies eher in die hermeneutische Sack-
gasse: etwa, wenn er das Verhalten des Lagerarztes Dr.
Klein durch Robert J. Liftons Theorie der psychopatho-
logischen Dopplung erklÃ¤rt oder dem Lagerpersonal
schizoide Tendenzen attestiert. Gleichwohl sind die ein-
geflochtenen Fallbeispiele zu einzelnen Angeklagten po-
sitiv hervorzuheben, weil sie die allgemeiner gehaltenen
Reflexionen auf gelungene Weise bÃ¼ndeln und konkre-
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tisieren.

Nach einem knappen Abschnitt Ã¼ber die Vollstre-
ckung der Todesurteile folgt ein letztes groÃes Kapi-
tel zur zeitgenÃ¶ssischen Rezeption des Prozesses, der
international erhebliches Aufsehen erregte. ZunÃ¤chst
zeichnet Cramer â vor allem gestÃ¼tzt auf die britische
Presse â die verÃ¶ffentlichte Darstellung der Angeklag-
ten nach, denen die grÃ¶Ãte Aufmerksamkeit galt. Cra-
mer konstatiert zwei HÃ¶hepunkte des Interesses, den
Prozessauftakt und die UrteilsverkÃ¼ndung, wÃ¤hrend
sich in den dazwischenliegenden Wochen eine âMono-
tonie des Grauensâ eingestellt habe (S.Â 301). Im An-
schluss bricht Cramer die Rezeption auf mehrere natio-
nale Ebenen herunter. FÃ¼r Deutschland, GroÃbritanni-
en, die Sowjetunion, die USA, Frankreich und Polen ar-
beitet er die jeweils unterschiedlichen Zielsetzungen, Er-
wartungen, Perspektiven, Interpretationsmuster und De-
batten heraus, die an den Prozess geknÃ¼pft wurden.

Kurze AusfÃ¼hrungen zum zweiten und dritten
Belsen-Prozess sowie den einschlÃ¤gigen Spruchge-
richtsverfahren runden die Studie ab, ehe in ei-
nem Schlusskapitel die Erkenntnisse noch einmal ge-
bÃ¼ndelt werden. âLÃ¼neburg konnte und wollte nicht
NÃ¼rnberg seinâ (S.Â 396), so lautet das Fazit; dennoch,
so zeigt Cramer, lÃ¤sst sich der Belsen-Prozess mit Ge-
winn in Beziehung setzen zur weiteren Geschichte der
alliierten Verfolgung von âKriegsverbrechernâ und der
gesellschaftlichen Wahrnehmung der TÃ¤ter im In- und
Ausland. Bereits in LÃ¼neburg zeichneten sich einige
Grunddilemmata ab, die auch im weiteren Verlauf die
Strafverfolgung von NS-Verbrechen im Allgemeinen und
von nationalsozialistischen Lagerverbrechen im Beson-
deren erschweren sollten: Von Anfang an war es fÃ¼r
die britischen Ermittler schwer, TÃ¤ter zu identifizieren
und hinreichend konkrete Anschuldigungen zu erheben.
Vor Gericht war die Anklage vor allem auf Zeugenaus-
sagen ehemaliger HÃ¤ftlinge angewiesen; diese jedoch
waren wegen der schrecklichen Internierungsbedingun-
gen und der permanenten existenziellen Bedrohung nur
selten in der Lage, die Forderung des Individualstraf-
rechts nach prÃ¤zisen Angaben zu Orten, Zeitpunkten
und TÃ¤tern zu erfÃ¼llen. So war die âvorbildliche Fair-
nessâ (Eberhard Kolb), die den Angeklagten zuteilwur-
de und von der sich die Briten erzieherische und demo-
kratisierendeWirkung versprachen, eine wichtige âWeg-
markeâ (S.Â 395) und doch ein grundlegendes Problem:
Die Dimension der Verbrechen und die Grausamkeit der
Taten stellten den Sinn rechtsstaatlicher Prinzipientreue
grundsÃ¤tzlich in Frage; das Beharren des Gerichts auf
individuellen Tatnachweisen, Personalmangel und be-

grenzte Ressourcen auf Seiten der Anklage erschwerten
die Verfolgung arbeitsteiliger, staatlich angeordneter und
organisierter Verbrechen ebenso wie die begrenzte, auf
ein Lager konzentrierte Perspektive; die Organisations-
struktur der Konzentrationslager trat so hinter kleinteili-
ger Individualschuldermittlung zurÃ¼ck und wurde nur
wenig erhellt. Dennoch ist Cramer unbedingt zuzustim-
men, wenn er bei allen EinschrÃ¤nkungen âdie positive
Leistung der Britenâ wÃ¼rdigt angesichts der âauÃerge-
wÃ¶hnlichen Herausforderungâ (S.Â 390), die dieser ers-
te westalliierte Kriegsverbrecherprozess auf deutschem
Boden darstellte.

Etwas betrÃ¼blich ist, dass das 2006 abgeschlosse-
ne Manuskript fÃ¼nf Jahre auf die Publikation warten
musste und der Autor zwischenzeitlich erschienene Lite-
ratur nicht mehr berÃ¼cksichtigt hat. Dies vermag den
Wert der Studie indes nicht zu schmÃ¤lern: John Cramer
hat ein materialreiches und empirisch gesÃ¤ttigtes Buch
vorgelegt, das eine LÃ¼cke schlieÃt und als Messlatte
fÃ¼r weitere Arbeiten zu alliierten Kriegsverbrecherpro-
zessen dienen wird.

Auch bei Frank Gausmanns Studie Ã¼ber âDeut-
sche GroÃunternehmer vor Gerichtâ handelt es sich um
eine 2005 eingereichte Dissertationsschrift. Der Unterti-
tel verspricht dem Leser Informationen Ã¼ber âVorge-
schichte, Verlauf und Folgen der NÃ¼rnberger Indus-
triellenprozesse 1945â1948/51â. Gleich vorab: Was die
letzten beiden Punkte angeht, vermag die Arbeit dem
Titel kaum gerecht zu werden. Dem Verlauf (âVerfah-
ren und Urteilâ) der Prozesse gegen Flick, die IG Far-
ben, Krupp und die Dresdner Bank widmet der Autor je-
weils zwischen acht und zwÃ¶lf Seiten; die Folgen â die
zeitgenÃ¶ssische Rezeption und die Begnadigungspra-
xis â werden auf insgesamt gerade 22 Seiten abgehan-
delt. Gausmann selbst spricht von einer âeher kursori-
schen Nachbetrachtungâ, die die âRelevanz der gewon-
nenen Erkenntnisse [â¦] in grober Formâ andeuten solle
(S.Â 31).

Immerhin kann den kurzen Kapiteln am Ende der
Studie eine gewisse Zuspitzung auf die eigentliche Frage-
stellung des Buches zugutegehalten werden. Gausmann
geht es um die politischen HintergrÃ¼nde der Indus-
triellenprozesse â und nicht, wie der Titel suggeriert,
um eine Gesamtdarstellung. Im Fokus stehen dabei die
Protagonisten der NÃ¼rnberger AnklagebehÃ¶rde un-
ter der FÃ¼hrung Telford Taylors, ihre Interpretation
des Nationalsozialismus sowie die daraus resultierenden
Intentionen, Konzeptionen und Erwartungen fÃ¼r die
Verfahren. Die betrachteten Protagonisten werden als
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Gruppe konturiert, die aus einer âVerbrÃ¼derungâ von
keineswegs von Haus aus deckungsgleichen Positionen
hervorgegangen sei; die Schnittmenge von âvansittartis-
tischen Vorstellungen, New-Deal-Konzeption und ame-
rikanischem Populismusâ (S.Â 75) habe jedoch ausge-
reicht, um âMorgenthauboys, New Dealer [und] Anti-
Trusteesâ (S.Â 88) zusammenzufÃ¼hren.Wie Gausmann
zeigt, befanden sich diese in den entscheidenden Fra-
gen der Besatzungspolitik 1945/46 in einerMinderheiten-
position und betrachteten âpolitisch verstandene Wirt-
schaftsprozesseâ (S.Â 332) als Vehikel, um Teile der ei-
genen Vorstellungen doch noch propagieren und umset-
zen zu kÃ¶nnen. Das galt fÃ¼r die aus dem amerikani-
schen Finanzministerium rekrutierten AnhÃ¤nger Mor-
genthaus oder die jungen New-Deal-BÃ¼rokraten der
Roosevelt-Administration ebenso wie fÃ¼r die Verfech-
ter einer âantikapitalistisch ausgerichtete[n] Faschis-
musanalyseâ (S.Â 333), auf die der emigrierte Poli-
tikwissenschaftler Franz Neumann erheblichen Einfluss
ausÃ¼bte: Telford Taylors Konzeption der NÃ¼rnberger
Nachfolgeprozesse war maÃgeblich von dessen Vier-
SÃ¤ulen-Modell geprÃ¤gt. Die politische und ideologi-
sche Ausrichtung des Prozesses habe zu einer Konzentra-
tion auf die Anklagepunkte âVerschwÃ¶rungâ und âVor-
bereitung eines Angriffskriegesâ gefÃ¼hrt, wÃ¤hrend
konkrete Verbrechen â etwa die Zwangsarbeiterfrage
oder die AusplÃ¼nderung besetzter Gebiete â âzum Ab-
fallproduktâ degeneriert seien (S.Â 338). Der Versuch,
âeine generelle und ursÃ¤chliche Mitschuld des gesam-
ten deutschen GroÃunternehmertumsâ am Nationalso-
zialismus schlechthin zu belegen, habe zu einer âVer-
mengung von Entflechtungs-, Entnazifizierungs- und
Kriegsverbrecherproblematikâ gefÃ¼hrt, die Verfahren
Ã¼berlastet und letztlich zu deren Scheitern gefÃ¼hrt
(S.Â 339).

Wenig zimperlich zeigt sich Gausmann im Urteil
Ã¼ber seine historiographischen VorgÃ¤nger: Bernd
Greiner und Karl Heinz Roth wirft er âantikapitalis-
tische Polemikâ vor; ihre Arbeiten seien âundifferen-
ziertâ und befleiÃigten sich einer âoberflÃ¤chlichen
und allzu kursorischen RÃ¼ckschauâ (S.Â 22f.). In den
VerÃ¶ffentlichungen des Hamburger Instituts fÃ¼r So-
zialforschung meint er âzum Teil bis heute [ein] nahe-
zu neomarxistische[s] Geschichtsbildâ zu erkennen (S.Â
24). Norbert Frei darf sich zunÃ¤chst darÃ¼ber freuen,
dass seine Argumentation als âetwas salopp und unge-
nau, aber letztlich doch anscheinend zutreffendâ bewer-
tet wird (S.Â 69), ehe auch ihn der Vorwurf der âirre-
fÃ¼hrende[n] Polemikâ trifft (S.Â 239). Das Vokabular,
mit dem hier â keineswegs verbotene, im Einzelfall aber

wenig unterfÃ¼tterte â Kritik geÃ¼bt wird, charakteri-
siert den Duktus der Studie.

ZusÃ¤tzlich leidet das Buch unter sprachlichen
MÃ¤ngeln. RegelmÃ¤Ãig gilt es, halbseitige Schachtel-
sÃ¤tze mit mangelhafter Kommasetzung zu verdauen.
In missglÃ¼cktem Neologismus ist wiederholt von einer
âProzessierungâ der Angeklagten die Rede (zum Beispiel
S.Â 106f.). Nicht immer nachvollziehbare Gewissheiten
(âzweifelsohneâ) treffen wiederholt auf argumentative
UnschÃ¤rfe (âin gewisser Weiseâ). Der mit der Materie
nicht vertraute Leser wird ein AbkÃ¼rzungsverzeichnis
vermissen, von Registern ganz zu schweigen. Anderer-
seits bietet ein Anhang eine nÃ¼tzliche Reihe von Kurz-
biographien amerikanischer AnklÃ¤ger. Schwer wiegt,
dass Gausmann nicht davor zurÃ¼ckschreckt, im Kon-
text der Aburteilung von Kriegsverbrechern in Anleh-
nung an die Holocaust-Forschung von âkumulativer Ra-
dikalisierungâ zu sprechen (S.Â 66) oder mit Blick auf
Planungen zur Zerschlagung der IG Farben âVernich-
tungswillenâ zu konstatieren (S.Â 87). Die unpassenden
Analogien, die sich dadurch aufdrÃ¤ngen, kÃ¶nnen dem
Autor kaum entgangen sein.

In empirischer Hinsicht hat die Arbeit Informati-
ves zu bieten. Die kritische Betrachtung der Prozess-
konzeption vermag in ihren Grundlinien durchaus zu
Ã¼berzeugen, ebenso der Schluss, dass diese Konzeption
stark von weltanschaulichen Gewissheiten und extrinsi-
schen, pÃ¤dagogischen wie politischen Zielen geprÃ¤gt
gewesen sei und sich deshalb im juristischen, auf indivi-
duelle Schuld zielenden Kontext als kaum tragfÃ¤hig er-
wiesen habe. Die Studie leidet indes darunter, dass sie in
âallzu leidenschaftlich anmutende[r] Manierâ (S.Â 125)
geschrieben ist. Gausmann vernachlÃ¤ssigt den histo-
rischen Kontext und den Wissenshorizont der Akteure;
solchen Faktoren, die Ã¼ber seinen Kernvorwurf der Po-
litisierung hinausgehen wÃ¼rden, spÃ¼rt er kaum nach.
Er Ã¼bersieht, dass jedes der konkurrierenden Interpre-
tationsmodelle, die den Nationalsozialismus und das ge-
rade erst Geschehene zu erklÃ¤ren versuchten, unmit-
telbar nach Kriegsende politisch war â nicht zuletzt des-
halb, weil mit jedem ein spezifisches Gesellschaftsbild
verknÃ¼pftwar und sich daraus jeweils unterschiedliche
Implikationen fÃ¼r die Besatzungspolitik in Deutsch-
land ergaben. Der Blick auf die Akteure der Anklage, der
der Analyse zugrunde liegt, auf ihre Motivation und ihr
Handeln bleibt vielfach schematisch. Sie werden als ânaiv
und unbelehrbarâ prÃ¤sentiert (S.Â 326, hier gemÃ¼nzt
auf Telford Taylor). Es entsteht der Eindruck, die Studie
selbst verfolge weniger eine historische als eine politi-
sche Agenda.
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Den âNS-Prozesse[n] und [der] deutsche[n] Ãffent-
lichkeitâ in âBesatzungszeit, frÃ¼he[r] Bundesrepublik
und DDRâ ist ein von JÃ¶rg Osterloh und Clemens
Vollnhals herausgegebener Sammelband gewidmet. Er
dokumentiert die Ergebnisse eines Workshops, der im
Oktober 2009 in Dresden stattfand und vom Hannah-
Arendt-Institut fÃ¼r Totalitarismusforschung gemein-
sam mit dem Fritz Bauer Institut veranstaltet wurde.
Ziel des Bandes ist es, âdie Ãffentlichkeitswirksamkeit
ausgewÃ¤hlter wichtiger Prozesseâ zu untersuchen (S.Â
21) und dabei den Schwerpunkt auf die Rezeption me-
dialer Berichterstattung sowie die Folgen fÃ¼r die ge-
sellschaftliche Wahrnehmung der NS-Vergangenheit in
beiden deutschen Staaten zu legen. In einer kompak-
ten und gelungenen Einleitung formulieren die Her-
ausgeber die Fragestellung, bieten einen kurzen Abriss
des Forschungsstandes und diskutieren den Begriff der
Ãffentlichkeit, der den einzelnen BeitrÃ¤gen zugrunde
liegt. Die Ã¶ffentliche Meinung sei vor allem mit Hil-
fe der im Westen durchgefÃ¼hrten demoskopischen Er-
hebungen zu greifen, deren Ergebnisse im ersten Nach-
kriegsjahrzehnt noch weitgehend auf Ostdeutschland
Ã¼bertragbar seien, wo es unabhÃ¤ngige Meinungsum-
fragen nicht gab. Die verÃ¶ffentlichte Meinung wieder-
um ergebe sich vor allem aus der Presse und dem Rund-
funk, die inWestdeutschland schon bald frei kommentie-
ren konnten, wÃ¤hrend sie in SBZ und DDR dauerhaft
staatlicher Meinungslenkung unterworfen blieben. Hier
hÃ¤tte durchaus auch die Frage nach der justizpoliti-
schen RÃ¼ckkopplung einer so verstandenen Ãffentlich-
keit ErwÃ¤hnung verdient, deren Potenzial zum Agenda
Setting in einer Reihe von BeitrÃ¤gen zumindest angeris-
sen wird. Die einzelnen AufsÃ¤tze und ihre Ergebnisse
werden in Gestalt kurzer Abstracts am Ende der Einlei-
tung prÃ¤sentiert; eine davon abgekoppelte Zusammen-
fassung der Erkenntnisse des Bandes wird deshalb nicht
allzu sehr vermisst, wÃ¤re aber dennoch nÃ¼tzlich ge-
wesen.

Die insgesamt 20 BeitrÃ¤ge variieren hinsichtlich des
Umfangs deutlich zwischen 10 und 30 Seiten und sind
chronologisch sortiert. Dies hat einerseits zur Folge, dass
sich Texte zur Bundesrepublik und zur DDR in durchaus
anregender Weise abwechseln; andererseits ist die An-
ordnung nicht konsequent durchgehalten. Am Anfang
finden sich zwei BeitrÃ¤ge zur Strafverfolgung durch die
deutsche Justiz in den westlichen Besatzungszonen und
in der frÃ¼hen Bundesrepublik aus der bewÃ¤hrten Fe-
der von Edith Raim bzw. Andreas EichmÃ¼ller, die Ãber-
blickscharakter haben, jeweils einen grÃ¶Ãeren Zeit-
raum abdecken und nicht nur einzelne Prozesse fokus-

sieren. Ein Ã¤hnlicher Zugriff fÃ¼r die SBZ/DDR fehlt
leider, auch wenn der Beitrag von Falco Werkentin zu
den Waldheimer Prozessen einige resÃ¼mierende Ab-
sÃ¤tze enthÃ¤lt. Ganz am Ende findet sich mit den Aus-
fÃ¼hrungen Claudia Kuretsidis-Haiders zu Ãsterreich
ein weiterer Text Ã¤hnlichen inhaltlichen und zeitlichen
Zuschnitts, der dort wie ein AnhÃ¤ngsel wirkt; er wÃ¤re
besser neben die Texte Raims und EichmÃ¼llers gestellt
worden, was sowohl den inneren Zusammenhang der
drei Nachfolgestaaten des âDritten Reichsâ gewahrt als
auch die VergleichsmÃ¶glichkeiten akzentuiert hÃ¤tte.

Mit justizpolitischen Komplexen befassen sich
Annette Weinke (GrÃ¼ndung der Zentralen Stel-
le in Ludwigsburg) und Clemens Vollnhals (Ver-
jÃ¤hrungsdebatten des Bundestags). Katharina Sten-
gel nimmt mit ehemaligen NS-Verfolgten als Zeugen,
KlÃ¤gern und Berichterstattern eine wichtige Personen-
gruppe in den Blick. Die Ã¼brigen BeitrÃ¤ge analysieren
einzelne Prozesse bzw. Prozesskomplexe. Angesichts der
Themenstellung des Bandes hÃ¤tte es sich angeboten,
einen Beitrag aufzunehmen Ã¼ber die technischen und
medialen Entwicklungen sowie deren Auswirkungen auf
die gesellschaftliche Rezeption der Verfahren â ein As-
pekt, der in den vorhandenen Texten nur selten eine
Rolle spielt.

John Cramer zeigt anhand der Reaktionen auf den
Bergen-Belsen-Prozess die GleichgÃ¼ltigkeit, das Miss-
trauen und den Widerwillen der Deutschen unmittel-
bar nach dem Krieg, die die von den Briten inten-
dierte âSchocktherapieâ (S.Â 87) weitgehend ins Lee-
re laufen lieÃen. Als âinternationales Medienspektakel
inszeniertâ (S.Â 94), sei bei der Berichterstattung zum
NÃ¼rnberger Hauptkriegsverbrecherprozess der deut-
schen Presse eine wichtige Vermittlerfunktion zugekom-
men, so Heike KrÃ¶sche. Auch sie gelangt jedoch zu
dem Ergebnis, dass unter der deutschen BevÃ¶lkerung
die âAnteilnahme [â¦] gering warâ (S.Â 105). Aus der
Perspektive der KPD/SED nÃ¤hert sich JÃ¶rg Osterloh
den NÃ¼rnberger Industriellen-Prozessen und arbeitet
zu den einzelnen Verfahren Spezifika der Berichterstat-
tung und der Instrumentalisierung âim Kampf gegen al-
te Feindbilderâ heraus (S.Â 128f.). Robert Sigel schildert
die fundamentale Kritik an den Dachauer Prozessen und
betont den âgezielte[n] Einsatz von Ãffentlichkeitâ (S.Â
145) durch die Gnadenlobby.

ImGegensatz dazu ist es die Abwesenheit von Ãffent-
lichkeit, die die nach stalinistischer Rechtspraxis durch-
gefÃ¼hrten Verfahren vor sowjetischen Sondertribuna-
len kennzeichnete. Wo publik verhandelt wurde, so Mi-
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ke Schmeitzner, handelte es sich um âpropagandistisch
verwertbare [â¦] Schauprozesseâ (S.Â 166). Ein solches,
allerdings von der ostdeutschen Justiz durchgefÃ¼hrtes
Propagandaverfahren war der Dresdner Juristenprozess.
Gerald Hacke betont die Interdependenz mit dem zeit-
gleich stattfindenden NÃ¼rnberger Juristenprozess und
kann zeigen, dass Anfang 1947 in der SBZ durchaus
noch unterschiedlich wertende Presseberichterstattung
und âsorgfÃ¤ltige AbwÃ¤gung der Tatbeteiligungâ (S.Â
187) durch das Gericht mÃ¶glich war. Auch der Dresd-
ner âEuthanasieâ-Prozess ist als Antwort der Sowjeti-
schen MilitÃ¤radministration in Deutschland auf thema-
tisch Ã¤hnliche Verfahren im Westen zu interpretieren,
so Boris BÃ¶hm und Julius Scharnetzky. Direkte Ein-
griffe in das Verfahren sind nicht nachweisbar; stattdes-
sen habe die SED âDruck auf das Gericht und die Ver-
teidigungâ durch âgesteuerte Kampagnenâ ausgeÃ¼bt
(S.Â 206). Die vier Verfahren gegen die SA-MÃ¤nner
des frÃ¼hen Konzentrationslagers Hohenstein in Sach-
sen fanden ebenfalls unter den Auspizien der System-
konkurrenz statt (Carina Baganz). Die Waldheimer Pro-
zesse wurden geheim durchgefÃ¼hrt, abgesehen von
zehn ausgewÃ¤hlten, streng choreographierten Verfah-
ren. Falco Werkentin resÃ¼miert dies souverÃ¤n und
betont die âSchlussstrich-MentalitÃ¤tâ in BevÃ¶lkerung
und SED (S.Â 230). DarÃ¼ber hinaus bietet er einen Aus-
blick auf den Ã¶ffentlichen Umgang mit so genannten
NS-Prozessen in den folgenden Jahrzehnten der DDR.

Claudia FrÃ¶hlich befasst sich mit dem Ulmer Ein-
satzgruppenprozess. Dabei gelingt es ihr, die Charak-
terisierung als Wendepunkt der Ã¶ffentlichen Meinung
zur Aufarbeitung von NS-Verbrechen zu dekonstruieren.
Die âPerspektive der 50er Jahreâ verfestigte sich eher;
ein âProblembewusstsein fÃ¼r die strukturellen und ge-
sellschaftlichen Folgen einer versÃ¤umten Aufarbeitun-
gâ gab es nur âpunktuellâ. Der Eindruck eines âWille[ns]
zur publizistischen Unruheâ stÃ¼tze sich âauf wenige
zeitgenÃ¶ssische Artikelâ (S.Â 249). Im Gegensatz da-
zu beschreibt Peter Krause den Jerusalemer Eichmann-
Prozess und die breite Berichterstattung als âfrÃ¼hes
SchlÃ¼sselereignis und [â¦] Stimulus der bundesdeut-

schen âVergangenheitsbewÃ¤ltigungââ (S.Â 306). Dass
die Berichterstattung in den 1960er-Jahren zunehmend
kritischer wurde, zeigt Marcus Riverein am Beispiel des
Prozesses gegen Himmlers Adjutanten Karl Wolff. Lei-
der greift Riverein in einer Reihe redundanter Passagen
Themen auf, die in anderen BeitrÃ¤gen eingehender be-
handelt werden â teils ohne die dort vertretenen The-
sen zu berÃ¼cksichtigen (S.Â 325f., S.Â 345). Mit zwei
Auschwitz-Prozessen befassen sich schlieÃlich Werner
Renz und Christian Dirks: Ersterer thematisiert Fritz
Bauers Absicht, durch ein breit angelegtes Komplexver-
fahren im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess sowohl
âdie herrschende Rechtsprechung zu Ã¤ndernâ (S.Â 359)
als auch einen âsozialpÃ¤dagogischen Beitrag zurWand-
lung der Deutschen in demokratiefÃ¤hige Menschenâ
zu leisten (S.Â 351). Dirks charakterisiert das Verfah-
ren gegen den ehemaligen KZ-Arzt Horst Fischer vor
dem Obersten Gericht der DDR als Schauprozess, der,
wie meist, auf die Bundesrepublik zielte. Besonders in-
teressant ist Dirksâ Analyse zu Reaktionen in der Be-
vÃ¶lkerung, denen er etwa anhand von IM-Berichten
der Staatssicherheit und von Zuschriften an das Gericht
nachspÃ¼rt.

Der Sammelband bietet in gelungener Weise neue
Teilaspekte eines mittlerweile ausdifferenzierten For-
schungsfeldes. Die BeitrÃ¤ge sind zumeist sehr solide
â was bei der versammelten Expertise der Autoren, die
sich in ihrer Mehrzahl seit langem mit der Geschichte
der NS-Prozesse befassen, auch erwartet werden darf. Sie
erÃ¶ffnen in der Gesamtschau einen kondensierten Zu-
griff auf das Thema.

Es ist zu vermuten und zu hoffen, dass in den
nÃ¤chsten Jahren weitere Tagungen, Monographien und
SammelbÃ¤nde folgen werden â die juristische Aufar-
beitung der NS-Vergangenheit in Ost und West bietet
Historikerinnen und Historikern nach wie vor vielver-
sprechende Fragestellungen. Sie sollten sich eher an John
Cramers perspektivenreicher Argumentation oder dem
innovativ-vergleichenden Zugriff des von Osterloh und
Vollnhals edierten Bandes orientieren als an Frank Gaus-
manns politisch-polemischem Ansatz.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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